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Vorwort

Paare, Eltern und Kinder haben unterschiedliche Staatsangehörigkei-
ten, leben in verschiedenen Ländern und wechseln – oft mehrfach – 
das Aufenthaltsland.

Die Zahl der Eheschließungen und Familiengründungen zwischen 
Personen, die in verschiedenen Rechtssystemen mit den unterschied-
lichsten Rechtsordnungen aufgewachsen sind, steigt stetig. Diese Ent-
wicklung führt dazu, dass der Praktiker immer häufiger mit familien-
rechtlichen Sachverhalten konfrontiert wird, die einen Auslandsbezug 
aufweisen. Die Globalisierung ist auch im Familienrecht angekommen!

Die damit einhergehende Internationalisierung nicht nur des Ver-
fahrensrechts, sondern auch des anwendbaren Rechts, hat zu einem 
sehr komplexen System der maßgeblichen Rechtsquellen geführt. Ins-
besondere nachdem durch die vorrangig anzuwendenden EU-Verord-
nungen ein einheitlicher Rechtsraum geschaffen wurde, ist der richti-
ge Einstieg bei der Befassung mit Auslandssachverhalten und dem Ver-
ständnis des komplexen Systems von entscheidender Bedeutung.

Dieser Leitfaden soll Hilfestellungen für die Tätigkeit in der anwalt-
lichen Praxis geben sowie allen anderen Praktikern dienlich sein, um 
familienrechtliche Sachverhalte mit internationalem Bezug bearbei-
ten zu können.

Die Verfasserin hat dem Grundgedanken eines Leitfadens folgend 
auf ein Literaturverzeichnis verzichtet; die einschlägige Kommentarli-
teratur ermöglicht eine detaillierte Befassung mit Einzelfragen.

Berlin, im August 2013
Kerstin Niethammer-Jürgens
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Auszeichnungen in diesem Buch
Zur besseren Übersicht und Orientierung wurden »Hinweise für die 
Praxis« in diesem Buch gelb unterlegt, Beispiele mit gelben Ecken aus-
gestattet und zentrale Begriffe in den Marginalien hervorgehoben.

8Auszeichnungen



chen hat. Nach der Rechtsprechung des BGH33 dürfte jedoch auch in die-
sen Fällen ein Anerkennungsverfahren fakultativ zulässig sein.

Problematisch ist, inwieweit eine im Ausland vollzogene Privatschei-
dung anerkannt werden kann. Hat dabei eine ausländische Behörde ir-
gendwie – sei es auch nur registrierend – mitgewirkt, ist ein Verfahren 
nach § 107 FamFG zulässig.34 Anerkennungsfähig ist eine Privatschei-
dung jedoch nie, wenn nach deutschem IPR für die Scheidung deut-
sches Recht als Scheidungsstatut berufen ist.35

Bei Anwendung von § 98 FamFG, d. h. wenn sich die internationale Zu-
ständigkeit deutscher Gerichte nicht aus der Brüssel IIa-VO, sondern aus 
autonomen Recht ergibt, stellt sich die gegensätzliche Frage der mögli-
chen Anerkennung eines deutschen Scheidungsbeschlusses im Ausland. 
Diese richtet sich nach den dafür einschlägigen Normen des internatio-
nalen Verfahrensrechts des betreffenden ausländischen Staates. In die-
sen Fällen ist also nach den Anerkennungsvorschriften dieses Staates zu 
suchen, die sich gegebenenfalls aus Staatsverträgen ergeben können.

4  Scheidungsstatut nach Inkrafttreten der Rom III-VO

4.1  Vorbemerkung
Nachdem der im Jahre 2006 vorgelegte Vorschlag der Kommission für 
eine Revision der Brüssel IIa-VO scheiterte– dieser enthielt neben Zu-
ständigkeitsregeln erstmals auch Kollisionsnormen für die Eheschei-
dung und Ehetrennung – haben einige Mitgliedstaaten36 beschlossen, 
im Wege der »verstärkten Zusammenarbeit« einheitliche Bestimmun-
gen über das anwendbare Recht voranzutreiben. Dieses Projekt wird in 
der Praxis auch »Rom III« bzw. »Rom III-light« genannt.

Die Kommission hat im März 2010 die sog. Rom III-VO vorgelegt. Die-
se ist für Deutschland zum 21. Juni 2012 in Kraft getreten.

Neben Deutschland haben sich inzwischen auch Belgien, Portugal 
und Lettland dem Vorhaben angeschlossen; ebenso Malta, welches erst 

33  BGH, Urteil v. 11. 7. 1990, XII ZB 113/87, FamRZ 1990, 1228 zur »Vorgängervorschrift« 
des Art. 7 § 1 FamRÄndG.
34  BGH, Beschluss v. 21. 2. 1990, XII ZB 203/87, NJW 1990, 2194.
35  BGH, Beschluss v. 21. 2. 1990, XII ZB 203/87, NJW 1990, 2194.
36  Zu diesen Mitgliedstaaten gehörten Bulgarien, Spanien, Frankreich, Italien, 
Luxemburg, Ungarn, Österreich, Rumänien und Slowenien.

siehe oben 1.4
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im Jahr 2011 die Ehescheidung eingeführt hat. Den anderen Mitglied-
staaten steht es offen, sich der Verordnung jederzeit anzuschließen.

Mit Inkrafttreten der Rom III-VO haben sich sämtliche Anknüpfun-
gen nach Art. 17 Abs. 1 EGBGB a. F. i. V. m. Art. 14 EGBGB erledigt. Ein Ver-
weis auf das Ehewirkungsstatut findet nicht mehr statt. Die Frage nach 
dem zum Zeitpunkt der Rechtshängigkeit des Scheidungsantrages rich-
tigen Ehewirkungsstatut gem. Art. 14 EGBGB ist nicht mehr zu stellen. 
Dies ergibt sich aus der universellen Anwendung gem. Art. 4 Rom III-
VO, wonach das nach der Rom III-VO anzuwendende Recht auch dann 
anzuwenden ist, wenn es das Recht eines nicht teilnehmenden EU-Mit-
gliedstaates oder eines Drittstaates ist.37

– � Für alle Scheidungsverfahren, die nach dem 21. Juni 2012 eingeleitet 
wurden und werden, richtet sich das auf die Ehescheidung anwend-
bare Recht nicht mehr nach dem EGBGB, sondern nach der Rom III-
VO, vgl. Art. 18 Abs. 1 Satz 1 Rom III-VO.

– � Art. 14 EGBGB einschließlich der dort in Abs. 2 und 3 vorgesehenen 
Rechtswahlmöglichkeiten hat seit dem 21. Juni 2012 keine Relevanz 
mehr für die Frage nach dem anwendbaren Scheidungsstatut.

– � Art. 14 EGBGB bezieht sich ausschließlich auf die allgemeinen Wir-
kungen der Ehe.

– � Art. 17 Abs. 1 EGBGB ist in seiner alten Fassung außer Kraft getreten.

Sachverhalt
A und B sind beide US-amerikanische Staatsangehörige. Sie leben seit fünf 
Jahren in Deutschland und wollen sich nun scheiden lassen. Welches Recht 
ist anwendbar?
Lösung
Das Scheidungsstatut, also das auf die Ehescheidung anwendbare Recht, er-
gibt sich ausschließlich aus den in der Rom III-VO vorgesehenen Anknüpfun-
gen. Im Gegensatz zur früheren Praxis ist also nicht mehr über Art. 17 EGBGB 
a. F. i. V. m. Art. 14 EGBGB auf die gemeinsame Staatsangehörigkeit abzustellen.

37  Eine Ausnahme stellt das deutsch-iranische Niederlassungsabkommen vom 
17. 2. 1929 dar, welches auch heute noch anzuwenden ist. Bei einer Scheidung zweier 
Staatsangehöriger, die beide demselben Vertragsstaat des Abkommens angehören, 
ist gem. Art. 8 Abs. 3 des deutsch-iranischen Niederlassungsabkommens das jeweilige 
Heimatrecht anzuwenden.

universelle  
Anwendung
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4.2  Anwendungsbereich
In den Anwendungsbereich der Rom III-VO fällt im Gegensatz zu den 
Regelungen zur internationalen Zuständigkeit des Art. 3 Brüssel IIa-VO 
nicht die Ungültigkeitserklärung einer Ehe, Art. 1 Abs. 2 lit. c Rom III-VO. 
Diese soll nicht der Parteiautonomie unterliegen, insoweit bleibt es bei 
der Anwendung der lex fori.

Die Rom III-VO gilt nur für Ehescheidungs- und Trennungsverfah-
ren.

Nachdem die Brüssel IIa-VO nicht auf Verbindungen nach dem Le-
benspartnerschaftsgesetz anzuwenden ist, wird auch die Rom III-VO 
nicht auf Lebenspartnerschaften anwendbar sein.

Die Auflösung von gleichgeschlechtlichen Ehen, die im Ausland ge-
schlossen wurden, richtet sich weiterhin nach Art. 17 b EGBGB.38

4.3  Rechtswahlvereinbarung
Kernstück der Rom III-VO ist die Rechtswahlvereinbarung gem. Art. 5 
Rom III-VO, d. h. die Wahl des auf die Ehescheidung anwendbaren 
Rechts. Die Möglichkeit der Rechtswahl soll den Ehepartnern mehr Fle-
xibilität und Rechtssicherheit ermöglichen, vgl. Erwägungsgrund 15 
der Rom III-VO.

Diese Rechtswahl ist mit eingeschränkten Alternativen möglich, sog. 
partielle Rechtswahl. Angeknüpft werden kann an
•	den gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt, Art. 5 Abs. 1 lit. a Rom 

III-VO,
•	den letzten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt, Art. 5 Abs. 1 

lit. b Rom III-VO,
•	die Staatsangehörigkeit eines Ehegatten, Art. 5 Abs. 1 lit. c Rom 

III-VO oder
•	den gewöhnlichen Aufenthalt zum Zeitpunkt der Anrufung des 

Gerichts (lex fori), Art. 5 Abs. 1 lit. d Rom III-VO.
Diese Rechtswahlmöglichkeiten sind als alternative Möglichkeiten 

und nicht als Stufenleiter wie bei Art. 14 EGBGB ausgestaltet. Sie sind 
gleichwertig und Zeichen der von der Kommission und den Mitglied-
staaten gewollten begrenzten Parteiautonomie.

Auch für die Rechtswahl ist lediglich die einfache Schriftform nach 
der Rom III-VO selbst notwendig.

38  Helms, FamRZ 2011, 1766.

Rechtswahl
vereinbarung

partielle 
Rechtswahl
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Die Rom III-VO hat den teilnehmenden Mitgliedstaaten hinsichtlich 
der Form und des Zeitpunkts der Wahl des Scheidungsstatuts Spiel-
räume gegeben.
– � Das nationale Recht kann zusätzliche Formerfordernisse vorsehen, 

Art. 7 Abs. 2 und 4 Rom III-VO.
– � Es besteht die Möglichkeit, auch nach Anrufung des Gerichts wäh-

rend des laufenden Scheidungsverfahrens noch eine Rechtswahl zu 
treffen, Art. 5 Abs. 2 und Abs. 3 Rom III-VO.

Von diesem Spielraum hat die Bundesrepublik Deutschland Gebrauch 
gemacht. Durch das Gesetz zur Anpassung der Vorschriften des In-
ternationalen Privatrechts an die Verordnung (EU) Nr. 1259/2010 und 
zur Änderung anderer Vorschriften des Internationalen Privatrechts39 
wurde durch Einfügung eines Art. 46 d nach Art. 46 c EGBGB ein Un-
terabschnitt »Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 1259/2010« ein-
gefügt. Art. 46 d EGBGB sieht die notarielle Beurkundungspflicht ei-
ner Rechtswahlvereinbarung vor, soweit einer der Ehegatten seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat, oder die gerichtliche Pro-
tokollierung. Die Rechtswahlvereinbarung ist bis zum Schluss der letz-
ten mündlichen Verhandlung möglich

4.4  Scheidungsstatut mangels Rechtswahl
Soweit keine Rechtswahl vorliegt, erfolgt die Prüfung über Art. 8 Rom 
III-VO. Durch eine Stufenleiter ähnlich der »Kegel’schen Leiter« in 
Art. 14 EGBGB wird nach Art. 8 Rom III-VO das für die Ehescheidung an-
zuwendende Recht bestimmt.

Prüfungsschritte
Prüfungsschritt 1
Primäres Anknüpfungsmoment ist der gewöhnliche gemeinsame Aufenthalt 
der Ehegatten in einem Mitgliedstaat, Art. 8 lit. a Rom III-VO.

Prüfungsschritt 2
Fehlt es an diesem, ist an den letzten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt 
der Eheleute abzustellen, sofern dieser nicht vor mehr als einem Jahr vor Anru-
fung des Gerichts endete und einer der Ehegatten zum Zeitpunkt der Anrufung 

39  Gesetz v. 23. 1. 2013, BGBl. I S. 101.
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